
ueoauungspian "urtsmnte''] i. veretmacnteanaerung
Der Bebauimgëplan "Ortsmitte" wurde mit Zustimmung der Kreisverwaltung vom 07.06.1990, Az.: 610-13/63-05/Tie-5/Ei-RÖ jm vereinfacht
Verfallen gemäß $ 13 Baugesetzbuch geänderl Nach Satzungsbeschluß durch den Gemeinderat am 8. März 1990 erfolgte die öffentliche BI
kanntmachung im Amtsblatt der VerbandsËëmeinde vom 5. Juli 1 990. mit der der Bebauungsplan rechtsverbindlich) wurde.
Der iäÜinlighe.Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus nachfolgend abgedmckter Plahkopie ersichdich. Die Grenzen des Änderungsplani
sind.durch eine gestächelte Linie l(enntlich genlaëht.

Nach Neuausfertigung trittder Bebauungsplan mit dieser Bekannünachung'ih Kmft
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2.Ausfertlgglg. l€a
B E ARBEITET

PLANUNGSINSTITUT DR. HARTMUT SCHOLZ
OSNABllDCK + NIKOLAIORT 1.2 . TELEFON tOS4tl a22S7

BEGRÜNDUNG
1. VEREINFACHTE ÄNDERUNG (gem. S 13 BauGB) DES BEBAUUNGSPLANES
"ORTSMITTE" DER GEMEINDE TIEFENTHAL, VERBANDSGEMEINDE NETTEN--
LEIDELHEIM. LANDKREIS BAD DtjRKHEIM

Im Änderungsbereich St
richtung eines Gebäudes

Bernhard-Straße/Weedplatz soll, um die Er-
m ermöglichen, der überbaubare Bereü-ch in

westliche Richtung
um 5 m vergrößert
werden . Da bei dem

Nachbargrundstück
- s gehe nebenste-
hende Skizze -

die Gebäude be-
reits auf der
.Grundstücksgrenze
errichtet worden
sind und hier ein
unmittelbarer An-
schluß erfolgen
soll , wird die
geschlossene Bau-
weise festgesetzt

Entsprechend S 13

BauGB ist diese Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Ver-
fahren möglich, weil hierdurch die Grundzüge der städtebauli-chen
Planung nicht berührt werden, und auch für di-e benachbarten Grund-
stücke ist di-ese Änderung von unerheblicher Bedeutung

Zusätz].sche Erschließungskosten entstehen der Gemeinde durch di-ese
Änderung nicht

D[e Begründung hat dem Satzungsbesch].uJ3 vom 8. f4arZ 1990

grunde gelegen .

Tiefenthal, den .. .1.0. April.1990

zu

üit.' Jh",..ëw.
Bürgermeister als Ratsvorsitzender Stellv . Bürgemeister


